
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.2003

Norm

ZPO §41

Rechtssatz

Mehrere Besitzstörungsklagen wegen identer Störungshandlungen sind nicht zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung notwendig.

Entscheidungstexte

1 R 459/02w

Entscheidungstext LG Leoben 05.09.2003 1 R 459/02w
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